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Charakteristik: AKEMI® Haftreiniger AP 40 ist eine Einkomponenten-Grundierung für 
AKEMI® Dichtstoffe zur Verbesserung der Haftung. Keine Ablüftzeit auf 
glatten, nicht saugenden Untergründen erforderlich. 
 

Einsatzgebiet:  AKEMI® Haftreiniger AP 40 wird zum Grundieren der Fugenflanken vor 
dem Einbringen von AKEMI® Dichtstoffen auf metallischen Unter-
gründen wie Zink, Eloxal und Edelstahl sowie einigen Kunststoffen wie 
PVC und Sanitär-Acryl eingesetzt. Anwendung im Innen- und Außen-
bereich in Wand-, Boden- und Deckenfugen zur Verbesserung der 
Haftung von Dichtstoffen. 
 

Gebrauchsanweisung: 1. Kontaktflächen müssen trocken, sauber, fett- und staubfrei sein. 
2. Mit sauberem, trockenem und fusselfreiem Tuch auf glatte, nicht 
    saugende Untergründe, mit Pinsel auf saugende, strukturierte  
    Untergründe auftragen. 
3. Die behandelten Flächen vor Feuchtigkeit und Staub schützen. 
4. Bei glatten, nicht saugenden Untergründen kann der Dichtstoff ohne 
    Ablüftzeit aufgetragen werden, bei strukturierten oder saugenden 
    Oberflächen ist eine Ablüftzeit von ca. 15 Minuten einzuhalten. Eine 
    Ablüftzeit von 2 Stunden nicht überschreiten. 
 

Besondere Hinweise:  
 

- Zur Vermeidung von Fleckenbildung Primer nicht auf die Sichtflächen 
  auftragen bzw. sofort entfernen. 
- Im Überschuß aufgetragener Primer verschlechtert die Haftung. 
 

Lagerung: 
 

Bei trockener und kühler Lagerung (5-25°C) im ungeöffneten Original-
gebinde mindestens 12 Monate ab Herstellung. 
 

Sicherheitshinweise: Beachten Sie bitte das Sicherheitsdatenblatt. 
 

Zur Beachtung: Vorstehende Angaben wurden nach dem neuesten Stand der 
Entwicklung und Anwendungstechnik unserer Firma erstellt. Aufgrund 
der Vielzahl unterschiedlicher Einflussfaktoren können diese Angaben 
sowie sonstige mündliche oder schriftliche anwendungstechnische 
Hinweise nur unverbindlichen Charakter aufweisen. Der Verwender ist im 
Einzelfall verpflichtet, eigene Versuche und Prüfungen durchzuführen; 
hierzu zählt insbesondere das Ausprobieren des Produktes an 
unauffälliger Stelle oder die Anfertigung eines Musters. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

 

 


